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3S3 OKK-Informalionen

OKK - Informationen des Kommissariatsdiensfes auf das Jahr 1995

1. Vorschriften

Die geplante Neuauflage folgen-
der Reglemente:

Regl 51.3 Verwaltungsregle-
ment (VR)

Regl 51.3/1 Ergänzungen zum
Verwaltungsregle-
ment (VRE)

kann erst nach dem Inkrafttreten
des neuen «Bundesgesetzes über
die Armee und die Militärver-
waltung (Militärgesetz, MG)» -
vorraussichtlich auf den I. Ja-

nuar 1996 - erscheinen.

Auf den 1. Januar 1995 treten fol-
gende neue Vorschriften des Kom
D in Kraft:

a. Verzeichnis der Vorschriften für
den Kommissariatsdienst V V

Kom 95 d)
b. Anhang 2 und Anhang 3, Aus-

gäbe 1.1.95, zum Regl 51.3 d -
Verwaltungsreglement (VR 91

c. Revision 1995 + Anhang 4 und

Anhang 6, Ausgabe 1.1.95,

zum Regl 51.3/1 d - Ergänzun-

gen zum Verwaltungsregle-
ment (VRE 93)

d. Regl 51.3/11 dfi - Verzeichnis
der Tankstellen (VTS 95)

e. Preise für Armeeproviant und
Futtermittel 1995 d

f. Preise der Militärspeisen 1995 d

g. Verpflegungskredit und Rieht-

preise 1.1.95 df
h. Verzeichnis der Lieferanten von

Brot, Fleisch, Käse und Milch
auf Waffenplätzen 1995 dfi

i. Verzeichnis der Vertrauensper-
sonen für die Hygienekontrolle
auf den Waffenplätzen 1995 dfi

j. Bestellung für Armeeproviant
1995 df (Form 16.6)

2. Verpflegungsdiensf

2.1. Armeeproviant
Ab 1.1.1995 sind folgende Artikel

nicht mehr im Sortiment enthal-
ten:

- Frischhaltebrot
Ab Armee '95 entfällt die Pro-
duktion

- Früchtebrot
durch die Versorgungstruppen

- Schweinsvoressen
Nur noch 2 Dosenmenüs im
Sortiment enthalten

- Thon in Dosen

Mangels Umsatz aus dem Sorti-
ment gestrichen

Der Maisgriess wird neu in Säcken

zu 4 kg statt wie bisher in Säcken

zu 5 kg abgegeben.

2.2. Pflichtkonsum

Der Pflichtkonsum erfährt vorläufig
keine Änderung. Nach Abbau der
bisherigen Armeevorräte kann bei
einzelnen Artikeln ab 1.1.1996
eine Anpassung der Pflichtkonsum-

mengen vorgenommen werden.

3. Betriebsstoffdienst

3.1. BEBECO-CARD

Verwendung
Die BEBECO-CARD dient zum
Bezug von Betriebsstoffen (Treib-
Stoffen, Schmier- und Betriebsmit-
teln) in sämtlichen militärischen
Kursen sowie für Erkundungen
und Truppenbesuche, die mit Mi-
litärfahrzeugen ausgeführt werden.
Die BEBECO-CARD kann an allen
Tankstellen gemäss Regl 51.3/11
«Verzeichnis der Tankstellen (VIS)»

verwendet werden. An Tankstel-
len, die nicht mit einem Tankauto-
maten ausgerüstet sind, fasst die
Truppe ihre Betriebsstoffe gegen
Gutschein (Form 17.31). Der Gut-
schein muss mit der zugeteilten
BEBECO-CARD-Nummer und dem
-Code ergänzt werden.
Die Versorgung innerhalb des
Truppenkörpers erfolgt vorteilhaft
über die Stabs- bzw. Diensteinheit.

Auf diese Art kann die Einhaltung
des Treibstoffkontingentes am be-

sten überwacht werden. Der Be-

zug mittels BEBECO-CARD entbin-
det den Rechnungsführer nicht

vom Führen der Betriebsstoff- und
Gebindekontrolle (siehe VR Ziffer
199, Absatz 2).

Gültigkeit
Die BEBECO-CARD ist, gemäss
Prägung, 4 Jahre gültig. Vor Ablauf
der Gültigkeit werden dem Quar-
tiermeister des Truppenkörpers
die neuen BEBECO-CARDS auto-
matisch zugestellt. Die verfallenen
BEBECO-CARDS sind unaufgefor-
dert an das Oberkriegskommissa-
riat, Sektion Betriebsstoffe, 3003
Bern, zurückzusenden.

Verantwortlichkeit

Jeder Inhaber einer BEBECO-CARD

ist dafür verantwortlich, dass Karte
und Code stets voneinander ge-
trennt aufbewahrt werden.
Der Quartiermeister ist verant-
wortlich:

- für die Führung einer genauen
Kontrolle sowohl über die BEBE-

CO-CARDS als auch über die
Code;

- für die Übergabe der BEBECO-

CARDS an zuverlässige und aus-

gebildete Angehörige der Ar-

mee; die Karten sind gegen
Quittung vor Dienstbeginn ab-

zugeben;

- für die sichere Aufbewahrung
der BEBECO-CARDS und der
Code analog der Ziffer 38 des

Regl 51.3 «Verwaltungsregle-
ment (VR)»;

- für die Übergabe der BEBECO-

CARDS bei personellen Mutatio-
nen. Die BEBECO-CARD-Num-

mern sind einzeln im Übergabe-
Protokoll festzuhalten. Die ent-
sprechenden Code-Nummern
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sind separat aufzulisten. Name
und Adresse des Nachfolgers
sind dem Oberkriegskommissa-
riat, Sektion Betriebsstoffe, 3003
Bern, zu melden.

Verlust

Bei Verlust oder Nichtfunktionieren
einer BEBECO-CARD ist das Ober-

kriegskommissariat, Sektion Be-

triebsstoffe, Dienststelle BEBECO

(Tf 031 324 42 89 / 324 42 76) zu
orientieren, um die BEBECO-CARD

nötigenfalls zu sperren. Für zusätz-
liehe Auskünfte während der Büro-

zeiten steht die obenerwähnte
Dienststelle zur Verfügung.

Missbrauch

Bei Missbrauch einer BEBECO-

CARD haftet der Fehlbare gemäss
Artikel 26 der «Militärorganisation
(MO)». Vorbehalten bleibt eine

strafrechtliche Verfolgung gestützt
auf Artikel 131 des «Militärstrafge-

setzes (MStG)».

4. Rechnungswesen

4.1. Verwaltungsreglement (VR 91

4./.f. Anhang 2, We/sungen des

Bundesamtes für 5oz/a/vers/che-

rung betreffend d/e ßesche/n/-

gung der 5o/dfage gemäss fr-
werbsersatzordni/ng.
Anderthalb |ahre nach der Ein-

führung der neuen Meldekarte hat

das Bundesamt für Sozialversicher-

umg, nach Rücksprache mit allen
interessierten Stellen, die Melde-
karte wie folgt angepasst:

Abschnitt C:

- Position 7:

Die Art der Dienstleistung wird
aus praktischen Gründen nicht
mehr alphabetisch sondern mittels
einem numerischen Code bezeich-
net. Neu gelten die untenstehen-
den Code:

- für Rekruten l

- für Absolventen von
Beförderungsdiensten 12

- für alle übrigen
Dienstleistungen 10

Durch diese Änderung entfällt die
alte Position 9 «Die Dienstleistung
gilt nicht als Beförderungsdienst».

- Der neue Abschnitt C siehe
Abbildung 1.

Ferner wurde in enger Zusammen-
arbeit mit dem Schweiz. Fourier-
verband darauf geachtet, dass die
neue Meldekarte auch mit EDV-
Mitteln ausgefüllt werden kann.

4. f.2. Anhang 3, Re/sen und
Transporte durch Transportun-
fernehmungen des öffenf/fchen
Verkehrs.

- Das Formular 7.26 «Gutschein
für Militärtransporte» wird ab I.
Januar 1995 durch den neuen
«Transportschein für Militärtrans-

porte» ersetzt. Er gilt als Fahr-

ausweis siehe Abbildung 2.

- Für Auslandschweizer, die sich
in Zivil während des Urlaubes
an ihren ausländischen Wohnort
oder an den ausländischen
Wohnort ihrer Eltern begeben,
ist die Abgabe eines Billettes bis

zur Grenzstation generell gere-
gelt.

- Aufgrund der Reorganisation
der Gütertransporte im Stück-
gutverkehr durch die Bahn (CDS

Cargo Domizil AG) wurden die
Bestimmungen den neuen Ver-
hältnissen angepasst. Dem An-
hang wurde ein Verzeichnis der
Regionalzentren und Stützpunk-
te Cargo Domizil für Sendungen
der Truppe angefügt.

Ihre geographische Lage geht aus
der Ubersichtskarte hervor (siehe
Abbildung 3):

4.2. Ergänzungen zum
Verwaltungsreglement (VRE 93);
Revision 01.01.1995

4.2./. Z/ffer 3, f/n/adung von ße-
bördeverfrefern
Diese Bestimmung erscheint neu
in Artikel 4 des Anhangs 4 zum
VRE «Weisungen über den Emp-
fang von Gästen in Schulen und
Kursen».

4.2.2. Z/ffer /7, Serv/ceenfsc/iä-
d/gung
Ziffer 18, Serviceleistungen
Infolge der Einführung der Mehr-
wertsteuer (MWST) muss die Ser-

viceentschädigung auf den I.
Januar 1995 durchschnittlich um
5% erhöht werden. Ferner werden
die zwei bestehenden Entschädi-
gungsansätze in einen einzigen
umgewandelt.

4.2.3. Z/ffer 23, Pens/onspre/se
/n /Vf///tä'rkant/nen, 5o/dafensfu-
ben und be/ übr/gen Pens/ons-
gebern Infolge der Einführung der
Mehrwertsteuer (MWST) müssen
die Pensionspreise auf den 1. Ja-

Abbildung I
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Abbildung 2

SCHWEIZERISCHE ARMEE - ARMEE SUISSE - ESERCITO SVIZZERO

TRANSPORTSCHEIN für Militärtransporte
BULLETIN pour transports militaires
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nuar 1995 durchschnittlich um 5%

erhöht werden. Ferner werden die

Pensionspreise für Passanten und

Kurse von kurzer Dauer aufge-
hoben.

4.2.4. Ziffer 28, 7ruppe/ii(<wifon-
nemeirtsen/sc/iäd/gungen
Trotz der Sparmassnahme, welche
dem EMD auferlegt wurden, konn-

ten die Truppenkanntonements-
entschädigungen weiter erhöht
werden.

Für 1995 beträgt die Realerhöhung
ca. 28% für Räume in Truppenun-
terkünften und ca. 11% für Räume

in Zivilschutzanlagen.
Die Gesamtentwicklung für Trup-
penkantonnements- und Zimmer-
entschädigungen seit 1987 (siehe

Abbildung 4):

4.2.5. Z/ffer 28b/s, Mehrwert-
Steuer fMWSTJ

Steuerpflichtige Logisgeber kön-

nen die bezahlte Mehrwertsteuer

(MWST), welche nicht in den

Unterkunftsentschädigungen inbe-

griffen ist, beim Oberkriegskom-
missariat zurückfordern.

4.2.6. Z/ffer 3 f, Z/mmererrtsc/iä-
d/gungen
Ziffer 38, Logisentschädigung
Auf den 1. Januar 1995 wird die
Mehrwertsteuer eingeführt. Das

Hotelgewerbe wird ab diesem

Zeitpunkt die Zimmerpreise
erhöhen müssen. Dies hat zur Fol-

ge, dass sowohl die Zimmer- als

auch die Logisentschädigungen
auf den I. Januar 1995 angepasst
werden müssen.
Als Zimmerpreis gelten neu die
ortsüblichen Zimmerpreise (ohne
Frühstück) jedoch höchstens, zu

den vom Bundesrat festgelegten
Ansätzen.

4.Z.7. Z/ffer 33, ßeiiii/zuiig von
Ha//enbäderii
Der Höchsteintrittspreis wurde um
40% erhöht.

4.Z.8. Z/ffer 43, fZ/mvorfü/irungen
Diese Ziffer wurde aufgehoben.
Für Filmvorführungen ist gemäss
Ziffer 35 VRE abzurechnen.

4.Z.9. Z/ffer 46, £//irücfcen ans
dem Aus/and zu Ausb//dungs-
d/ens/en
Der Höchstbetrag zur Rückerstat-

tung der Billettkosten der Aus-
landstrecke von 500 Franken ist

seit dem 1. Januar 1986 in Kraft.

Aufgrund der seither eingetrete-
nen Verteuerung der internationa-
len Transporte wurde er auf 800
Franken erhöht.

4.2./0. Z/ffer 5/, Geb/nde
Für die nicht zurückgeschobenen
oder für beschädigte Betriebsstoff-

gebinde mit einem Wert von

weniger als 10 Franken wird auf

eine Belastung verzichtet.

4.Z.//. ß£fl£CO-CARD
Diese neuen Weisungen des

Oberkriegskommissariates regeln
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Abbildung 3

CDS Cargo Domizil AG
CDS Cargo D/mrcrte SA

die Verwendung, die Gültigkeit,

die Verantwortlichkeit, den Verlust

sowie den Missbrauch der

BEBECO-CARD.

4.2./2. An/rang 4, We/sungen

über den Empfang von Gäsfen /n

Schufen ond Kursen
Die bisher in vier verschiedenen

Erlassen und Reglementen enthal-

tenen Bestimmungen sind in die-
sen Weisungen zusammengefasst
und neu geregelt worden.

Übersichtstabelle der Kredite für
den Empfang von Gästen In den
Schulen und Kursen

4.2. f 3. Anhang 6, Ausbüdungs-
fcred/fe für d/e fortb//dungsd/en -

sfe der fn/ppe (Ausb Kred/fe für
forj.
Diese neuen Weisungen sind an
die Gegebenheiten der Armee '95

angepasst.
Militärische EDV-Software, die
EMD-seitig zur Verwendung bei

der Truppe freigegeben wurde,
kann neu ebenfalls im Rahmen des
Kredites beschafft werden.

Abbildung 4 ANLASS ABRECHNUNG BETRAG

Einladungen in Truppenkurse Dienstkasse 8000.—

Jahr/Grossen Verband

Einladungen in Rekruten-

Kaderschulen
Truppenkasse 800.-/Schule

Besuchstage in Rekrutenschulen Dienstkasse Anteil Verpflegungs-
kredit/Besucher

Einladungen von Behördenvertretern

der Unterkunftsgemeinde
Truppenkasse 300.-/Dienstleistung
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